
 

 

 

21.07.25 Betreff: POP Konformitätserklärung 

Lieferantenerklärung zur POP Verordnung (EU) 2019/1021 

Die Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (Persistent 

Organic Pollutants, POP) legt verbindliche Verbots- und Beschränkungsmaßnahmen für 

bestimmte langlebige organische Schadstoffe fest. 

 

Nach aktuellem Kenntnisstand bestätigen wir, dass die in den oben genannten Richtlinien 

aufgeführten und in der aktuellen POP-Kandidatenliste gelisteten Verbotsstoffe in den 

von uns hergestellten Produkten nicht verwendet werden. 
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